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Öffentliche Bekanntmachung vom 07.12.2022 

 

Öffentliche Bekanntmachung von Bauleitplänen 
Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses zur Einleitung eines 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Arbeitstitel: Subbelrather Straße 387-407 in Köln-Ehrenfeld 

Der Stadtentwicklungsausschuss hat in seiner Sitzung am 27. Oktober 2022 unter 
anderem folgenden Beschluss gefasst: 

Der Stadtentwicklungsausschuss beschließt, nach § 12 Absatz 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) ein Bebauungsplanverfahren (vorhabenbezogener Bebauungsplan) für das 
Gebiet begrenzt im Norden durch die Subbelrather Straße, im Westen durch die 
Wohnbebauung entlang der Alpener Straße, im Süden durch gemischt genutzte 
Bebauung (u.a. Kindertagesstätte) entlang der Marienstraße und im Osten durch 
Wohnbebauung entlang der Hackländer Straße (Gemarkung Müngersdorf, Flur 73, 
Flurstücke 733, 734, 3232/103 und 3234/103 —Arbeitstitel: Subbelrather Straße 387-
407 in Köln-Ehrenfeld — einzuleiten mit dem Ziel, dort Wohnen, Einzelhandel und ein 
Hotel festzusetzen. 

Diese Bekanntmachung ersetzt die Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Köln 
Ausgabe Nummer 41 vom 26.10.2022 unter der laufenden Nummer 221. 

Köln, den 23. November 2022 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 

Bekanntmachungsanordnung 

Der vorstehende Beschluss des Stadtentwicklungsausschusses wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 

Köln, den 23. November 2022 Die Oberbürgermeisterin 
 gez. Henriette Reker 
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